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A. Anwendungsbereich der
Wertguthaben

Personlicher Anwendungsbereich

1. Fiir welche Personen konnen Wertguthaben eingerichtet
werden?

Fiir alle Personen, die im sozialversicherungsrechtlichen Sinne Beschaf-

tigte sind, also fiir Arbeiter, Angestellte und leitende Angestellte. Einen

Anspruch auf Einrichtung gibt es aber nicht. Fiir Organe von Unterneh-

men, d. h. Geschaftsfiihrer und Vorstande, gelten steuerliche Besonder-

heiten (siehe Frage 3).

2. Konnen Wertguthaben fiir geringfligig Beschaftigte eingerichtet
werden?

Ja. Es ist moglich, Beschaftigte mit einem sog. Minijob in ein Wertgut-

habenmodell einzubeziehen. Die Auszahlung in einer Freistellung

muss nur dann die Geringflgigkeitsgrenze von 450 Euro im Monat

Ubersteigen, wenn vor der Freistellung keine geringfligige, sondern

eine versicherungspflichtige Beschaftigung ausgeiibt wurde.

Nach Auffassung der Sozialversicherungstrager ist darauf zu achten,
dass die Teilnahme von Minijobbern am Wertguthabenmodell nicht
dazu fuhren darf, dass in einer Freistellung Entgelte oberhalb von
450 Euro ausgezahlt werden.
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3. Konnen Wertguthaben auch fiir Geschiftsfiihrer und Vorstande
eingefiihrt werden?
Vereinbarungen (ber die Einrichtung von Wertguthaben bei Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, die zugleich als Organ einer Kérper-
schaft bestellt sind - z. B. bei Mitgliedern des Vorstands einer Aktien-
gesellschaft oder Geschaftsfiihrern einer GmbH -, sind mit dem
Aufgabenbild des Organs einer Kérperschaft nicht vereinbar. Infolge-
dessen werden die sonst bei Wertguthaben eintretenden steuerlichen
Folgen, d.h. kein steuerlicher Zufluss von Arbeitslohn bei Ansparung,
nicht gezogen. Diese Rechtsauffassung wird derzeit (Stand: 2013) von
den Finanzgerichten geprift.

Fir Gesellschafter-Geschaftsfiihrer einer Personengesellschaft wird
unabhangig vom Ausgang dieses Rechtsstreits die steuerliche Anerken-
nung versagt bleiben, weil diese im steuerlichen Sinne keine Arbeit-
nehmer, sondern Unternehmer sind.

Allerdings konnen Unternehmen fiir angestellte Familienangehorige
von Geschaftsfiihrern und Vorstanden Wertguthaben mit steuerlicher
Anerkennung fiihren, wenn diese mitarbeitenden Familienangehorigen
nicht an den Gesellschaften beteiligt sind. Dies gilt auch fiir beschaf-
tigte Familienangehdrige von Inhabern eines Einzelunternehmens
oder einer Personengesellschaft.

4. Konnen Wertguthaben fiir mitarbeitende Familienangehorige

mittelstandischer Unternehmen eingerichtet werden?
Wertguthaben kdnnen fir mitarbeitende Familienangehdrige ein-
gerichtet werden, sofern diese Anstellungsvertrage mit dem Unter-
nehmen haben, selbst nicht an dem Unternehmen beteiligt sind und
die Mitarbeit nicht als sozialversicherungsfreie familienhafte Mitarbeit
zu beurteilen ist.

www.bmas.de
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5. Miissen alle Beschiaftigten in ein Wertguthabenmodell einbezo-
gen werden?

Nein. Es konnen Beschaftigtengruppen von der Teilnahme ausge-

schlossen werden, wenn der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs-

grundsatz und die Diskriminierungsverbote fiir Teilzeitarbeit, Befris-

tung und Zeitarbeit beachtet wurden.

6. In welchen Unternehmen konnen Wertguthaben eingerichtet
werden?

In allen Unternehmen, wenn dem kein Tarifvertrag oder eine Betriebs-

vereinbarung entgegenstehen.

Sachlicher Anwendungsbereich

7. Welche Entgeltteile konnen eingebracht werden?

Alle Entgeltteile konnen eingebracht werden. Infrage kommen das
Bruttoentgelt, Sondervergiitungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld),
Boni, Tantiemen, Einmalzahlungen wie z.B. Abfindungen, Uberstun-
denvergiitungen u. A. Die Wertguthabenvereinbarung enthilt aber
haufig Einschrankungen, um das Modell verwaltbar zu machen.
Innerhalb dieser Vorgaben kdnnen Beschiftigte die Art und Hohe ihrer
Einzahlung individuell wahlen (z. B. per Einbringungsvereinbarung).

8. Gibt es Mindest- oder Hochsteinzahlungsbetrige?
Mindesteinzahlungsbetrdge gibt es gesetzlich nicht. Allerdings kdn-
nen in der Wertguthabenvereinbarung Mindest- und Hochsteinzah-
lungsbetrage festgelegt werden. Auch kénnen Hochsteinzahlungsbe-
trage durch eine Tarifvereinbarung oder ggf. in einer Betriebsverein-
barung vorgegeben sein.

Dariiber hinaus muss beachtet werden, dass insgesamt nur so viel
Entgelt einem Wertguthaben zugefiihrt werden kann, wie (einschlieR-
lich einer Verzinsung) zur Finanzierung von Freistellungen bis zum
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Bezug einer Altersrente maximal bendtigt wird. Diese Schranke kann
insbesondere bindend sein, wenn bereits hohe Wertguthaben ange-
spart wurden und/oder es sich um rentennahe Ansparungen handelt.

9. Kénnen Uberstunden, Arbeitszeitguthaben und Urlaubsansprii-
che in ein Wertguthaben eingebracht werden?

Wertguthaben konnen seit 2009 nur in Geld gefiihrt werden. Wenn

die Wertguthabenvereinbarung es zuladsst, kénnen aber — nach

Umrechnung in Geld - auch Arbeitszeiten dem Wertguthaben zuge-

fihrt werden.

Uberstunden kénnen fiir Beschiftigte nach einer Bewertung der
Uberstunden mit dem Uberstundenlohn direkt einem Wertguthaben
gutgeschrieben werden - sofern die gesetzlichen Ausgleichspflichten
nach dem Arbeitszeitgesetz beachtet werden.

Flhrt ein Unternehmen ein kurzfristig ausgerichtetes Arbeitszeitkon-
to (Gleitzeit- oder Flexikonto), konnen Zeitguthaben grundsatzlich
nach Bewertung mit dem aktuellen Stundensatz in ein Wertgutha-
ben eingebracht werden.

Auch Urlaubsanspriiche, die (iber den garantierten gesetzlichen
Mindesturlaub von vier Wochen hinausgehen, kénnen einem Wert-
guthaben gutgeschrieben werden. Die Urlaubsanspriiche der meisten
Beschaftigten liegen in der Regel zwei Wochen Giber dem gesetzli-
chen Mindesturlaub. Den Gegenwert kann der Beschaftigte einem
Wertguthaben gutschreiben lassen.

www.bmas.de
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Rdumlicher Anwendungsbereich

10. Konnen Beschiaftigte wihrend eines Auslandsaufenthalts Ein-
zahlungen leisten?
Ja. Sofern die Beschaftigung im Ausland im Rahmen eines weiterhin
bestehenden Arbeitsvertrages mit einem inlandischen Arbeitgeber in
Form einer befristeten Entsendung erfolgt. Bei dieser inlandischen
Weiterbeschaftigung unterliegt das Arbeitsentgelt grundsatzlich der
Besteuerung und Verbeitragung im Inland und das Wertguthaben
kann unverandert steuer- und beitragsfrei aufgebaut werden. Die
vorteilhafte Ansparung von Entgeltteilen in ein Wertguthaben setzt
voraus, dass diese in Deutschland steuer- und sozialversicherungsfrei
eingezahlt werden kénnen.

Bei jeder anderen Beschaftigung im Ausland unterliegen die Entgel-
te der Beschidftigten grundsatzlich im auslandischen Gaststaat der
Besteuerung und der Sozialversicherungspflicht. Wahrend des Aus-
landsaufenthalts ruht dann die Einzahlung in das Wertguthaben und
kann bei Rickkehr fortgefiihrt werden. Die Auslandsbeschaftigung
l6st keinen Storfall aus, wenn der Arbeitgeber der oder dem Beschaf-
tigten fir die spatere inldndische Beschaftigung eine Wiedereinstel-
lung zusagt.

11. Kann eine Auszahlung auch ins Ausland vorgenommen werden?
Eine Auszahlung aus dem Wertguthaben kann auch vorgenommen
werden, wenn Beschiaftigte (z. B. im Vorruhestand) im Ausland leben.
Allerdings hat der Arbeitgeber in Deutschland auf die Auszahlungen
grundsatzlich (deutsche) Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeitriage
einzubehalten.
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B. Verwendungsmoglichkeiten
der Wertguthaben

Freistellung

12. Fiir welchen planmiaRigen Zweck konnen Wertguthaben ver-
wendet werden?
Arbeitgeber und Beschaftigte entscheiden lber die Freistellung. Sie
kann z.B. in einer Elternzeit, in einer Pflegezeit, einem Sabbatical
oder in einem Ubergang in den Ruhestand bestehen. In allen Fillen
werden die Beschaftigten von ihrer Arbeitspflicht befreit, erhalten
aber weiter Entgeltzahlungen. Arbeitsvertrag und Beschaftigungs-
verhaltnis bestehen jeweils fort. Sie haben daher auch weiterhin Ver-
sicherungsschutz in den Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung.

13. Welches Entgelt gilt als angemessen in der Freistellungsphase?
Die Hohe des Arbeitsentgelts in der Freistellungsphase ist bei Be-
schaftigten, die sozialversicherungspflichtig sind, in § 7 Abs. 1a
Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) geregelt. Danach ist ein
angemessenes Arbeitsentgelt zu zahlen. Als angemessen gilt ein
Arbeitsentgelt in Hohe von mindestens 70 und maximal 130 Prozent
des durchschnittlichen Arbeitsentgelts der vorangegangenen zwolf
Monate vor der Freistellungsphase. Dabei ist darauf zu achten, dass
das Arbeitsentgelt wahrend der Freistellung die Geringfligigkeits-
grenze von 450 Euro Ubersteigt.

www.bmas.de
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Beendigung des Beschdftigungsverhdltnisses

14. Was geschieht mit den Wertguthaben bei Beendigung des Be-
schaftigungsverhiltnisses durch Kiindigung oder Aufhebungs-
vertrag?

Grundsatzlich gibt es folgende Moglichkeiten:

- Ubertragung auf den Folgearbeitgeber,

- Ubertragung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund,

- Auszahlung an die Beschaftigte oder den Beschéaftigten (nach Abzug

der Sozialversicherungsbeitrage und Steuern, sog. Storfall).

15. Kénnen Wertguthaben auf einen anderen Arbeitgeber libertra-
gen werden?
Ein Wertguthaben kann auf einen neuen Arbeitgeber (ibertragen
werden, wenn dieser mit der oder dem Beschaftigten eine Wertgut-
habenvereinbarung abschlieRt und der Ubertragung zustimmt. Zwar
hat die oder der Beschiftigte keinen gesetzlichen Anspruch gegen
den neuen Arbeitgeber, der Ubertragung zuzustimmen. Wenn dieser
aber der Ubertragung zustimmt, dann muss der bisherige Arbeitgeber
die Ubertragung vornehmen.

Erfolgt eine Ubertragung, so ist diese steuer- und sozialversiche-
rungsfrei moglich. Erst bei spaterer Auszahlung sind Sozialversiche-
rungsbeitrage und Steuern zu zahlen.

16. Haben Beschiftigte einen Rechtsanspruch auf Ubertragung
ihrer Wertguthaben auf die Deutsche Rentenversicherung Bund
(DRV Bund)?

Anlasslich der Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses konnen

Beschaftigte von ihrem Arbeitgeber verlangen, das Wertguthaben

auf die DRV Bund zu {ibertragen, sofern dieses vor der Ubertragung

den sechsfachen Betrag der monatlichen BezugsgroRe (2015: 17.010

Euro West, 14.490 Euro Ost) erreicht hat. Die Ubertragung erfolgt
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steuer- und sozialversicherungsfrei — erst bei spaterer Auszahlung
sind Sozialversicherungsbeitrage und Steuern zu zahlen. Die DRV
Bund fihrt das Wertguthaben in einem Sonderkonto unter Trennung
von ihren sonstigen Geldern fort.

17. Was ist bei einer Auszahlung anlasslich der Beendigung des Be-
schaftigungsverhaltnisses zu beachten?

Der im Wertguthaben enthaltene Gesamtbeitrag zur Sozialversi-

cherung ist an die Einzugsstelle abzufiihren. Ebenso ist die auf den

Auszahlungsbetrag entfallende Lohnsteuer vom Arbeitgeber an das

zustandige Betriebsstattenfinanzamt abzufiihren. Der verbleibende

Betrag wird jeweils an die Beschaftigten ausgezahlt.

Weitere Storfdlle

18. Was ist ein Storfall?
Ein Storfall liegt vor, wenn ein Wertguthaben nicht gemald der Ver-
einbarung fir eine Freistellung verwendet werden kann.

19. Konnen Wertguthaben vererbt oder verschenkt werden?
Wertguthaben kdnnen zu Lebzeiten der Beschaftigten auf Dritte
durch eine Schenkung (ibertragen werden. Sie sind auch - im Gegensatz
zu den Anspriichen auf betriebliche Altersversorgung - frei vererbbar.
Im Fall der Schenkung hat der Arbeitgeber die Wertguthaben zuvor
zu versteuern und in der Sozialversicherung zu verbeitragen. Die
verbleibende Auszahlung kann dann verschenkt werden. Im Fall der
Vererbung ist das Wertguthaben in der Sozialversicherung zu verbei-
tragen und zu versteuern.

www.bmas.de
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20. Konnen Beschiftigte jederzeit iiber ihre Wertguthaben verfii-
gen? Sind einmalige Auszahlungen aus dem Wertguthaben bei
fortbestehendem Beschiftigungsverhaltnis moglich? In welcher
Hohe sind Einmalzahlungen moglich?

Beschaftigte kdnnen bei fortbestehendem Beschaftigungsverhaltnis

(in Absprache mit ihrem Arbeitgeber) nur in existenziellen Notlagen

Uber ihre Wertguthaben verfiigen. In diesen Fillen sind Entnahmen

moglich, deren Hohe sich nach dem Bedarf im Notfall richtet. Inso-

weit ist der Storfall eingetreten, Sozialversicherungsbeitrage und

Steuern sind zu zahlen.

Sonstige Fiille

21. Darf die Agentur fiir Arbeit bei Kurzarbeit die Inanspruchnahme
des Wertguthabens verlangen?
Das bestehende Wertguthaben darf dann nicht zur Auszahlung bei
Kurzarbeit aufgelost werden und ist geschiitzt, wenn es nach den
Regelungen der Wertguthabenvereinbarung ausschlieBlich fiir die im
Vierten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) genannten Auszeiten ver-
wendet werden soll. Das sind einerseits gesetzlich geregelte Frei-
stellungen wie Elternzeiten, Pflegezeiten oder Teilzeitarbeit sowie
andererseits individuelle, vertraglich vereinbarte Freistellungen wie
Sabbaticals, Auszeiten vor dem Bezug der Altersrente oder Qua-
lifizierungszeiten. Dieser Schutz gilt also nicht, sofern es sich um
Zeitguthaben fir Freistellungen zum Ausgleich betrieblicher Produk-
tions- und Arbeitszyklen oder zur flexiblen Gestaltung der werktag-
lichen oder wochentlichen Arbeitszeit handelt.

22. Wird bei Beendigung des Beschiftigungsverhaltnisses und an-
schlieRender Arbeitslosigkeit das Wertguthaben in die Berech-
nung des Arbeitslosengeldes einbezogen? Sinkt der Anspruch
auf Arbeitslosengeld?

Es ist zu unterscheiden zwischen Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II:
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Arbeitslosengeld:

Das Arbeitslosengeld bemisst sich grundsatzlich nach dem im letzten
Jahr vor Anspruchsentstehung erzielten Arbeitsentgelt. In Fallen
einer Wertguthabenvereinbarung ist fiir Zeiten der Beschaftigung
(Ansparphase) das Arbeitsentgelt zugrunde zu legen, das fir die
geleistete Arbeitszeit ohne die Wertguthabenvereinbarung erzielt
worden ware. Damit sind Nachteile durch die Ansparung des Wert-
guthabens ausgeschlossen. Soweit Zeiten einer Freistellung bei der
Bemessung zu berlicksichtigen sind, ist von dem in der Freistellungs-
phase aus dem Wertguthaben erzielten Arbeitsentgelt auszugehen.
Wird ein Wertguthaben bei Beendigung einer Beschaftigung ausge-
zahlt, erfolgt keine Anrechnung auf das Arbeitslosengeld.

Arbeitslosengeld II:

Wenn das Wertguthaben bei Beendigung des Beschaftigungsverhalt-
nisses an die Beschaftigten ausgezahlt wurde, wird es grundsatzlich
bei der Berechnung von Arbeitslosengeld II beriicksichtigt. Wenn
die Beschaftigten das Wertguthaben bei Beendigung des Beschafti-
gungsverhaltnisses auf die Deutsche Rentenversicherung Bund ber-
tragen, wird das Wertguthaben nicht ausgezahlt.

C. Wertguthaben und
betriebliche Altersversorgung

23. Sind Wertguthaben eine Form der betrieblichen Alters-
versorgung?
Nein. Mit Wertguthaben sollen in der Regel langerfristige Freistel-
lungen wahrend des Erwerbslebens finanziert werden. Spatestens in
der Phase vor Bezug von Altersleistungen sollen Wertguthaben bei
planmaRiger Verwendung abgebaut sein. Die betriebliche Altersver-
sorgung sorgt dagegen fir eine betriebliche Finanzierung von Versor-
gungsleistungen nach Beendigung des Arbeitslebens.

\
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24. Kann man ein Wertguthaben parallel zur betrieblichen Alters-
versorgung einfiihren?
Die Einrichtung eines Wertguthabens ist ohne Weiteres parallel oder
nachtraglich moglich. Bei vielen Unternehmen existieren bereits
Betriebsrentenzusagen, welche die betriebliche Altersgrundversor-
gung flr die Beschaftigten gewahrleisten. Wertguthaben werden auf
Wounsch vieler Beschiaftigten eingefiihrt, um eine betriebliche Option
zur Finanzierung eines Ubergangs in den Ruhestand oder anderer Ver-
wendungszwecke wie Pflege- oder andere Familienzeiten zu haben.

25. Besteht die Moglichkeit, ein Wertguthaben auch nach dem
Erreichen der Regelaltersgrenze zu fiihren?

Der Aufbau eines Wertguthabens ist nur fiir Beschaftigte moglich.
Solange eine Beschaftigung besteht, konnen Wertguthaben aufgebaut
werden unter der Pramisse, dass die gesamte Ansparsumme eines
Wertguthabens immer nur an den Schwellenwert heranreicht, der noch
wahrend des Erwerbslebens abgebaut werden kann. Deshalb kann
das Ende des voraussichtlichen Freistellungszeitraums nicht Gber den
Zeitpunkt hinausgehen, zu dem die oder der Beschiftigte die Regelal-
tersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (im Jahr 2013 fir
Jahrgang 1948 = 65 Jahre und 2 Monate, zukiinftig 67 Jahre) erreicht.

D. Wertguthaben und gesetz-
liche Aufzeichnungspflichten

26. Welcher Verwaltungsaufwand fallt bei der Einrichtung von
Wertguthaben auf der Seite des Arbeitgebers an?

Der Verwaltungsaufwand ist vergleichbar mit dem in der betrieblichen

Altersversorgung. Hier wie dort hat man sich um die Kapitalanlage,

um die Insolvenzsicherung und Information der teilnehmenden Be-

schaftigten zu kiimmern. Fir Wertguthaben ist in vielen

www.bmas.de
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Ausgestaltungsfallen kein aufwandiges Bewertungsgutachten fiir die
Rickstellungen in der Bilanz in Auftrag zu geben. Anstelle dessen sind
aber bei Wertguthaben sozialversicherungsrechtliche und lohnsteuerli-
che Aufzeichnungspflichten zu erfiillen. Die Verwaltung kann der
Arbeitgeber abgeben, indem er sie auf dafir spezialisierte Dienstleister
(Anlageinstitute, Administrations- oder Beratungsgesellschaften)
Ubertragt.

27. Was versteht man unter Administration von Wertguthaben?
Unter Administration von Wertguthaben versteht man insbesondere
die Erfullung sozialversicherungsrechtlicher und lohnsteuerlicher
Aufzeichnungspflichten. Unter anderem ist jede Ansparung und
Entnahme zu dokumentieren. AulRerdem ist bei nicht planmaRiger
Verwendung (Storfall) eine besondere Berechnung vorzunehmen
(sog. Storfallabrechnung). Dariiber hinaus muss der Arbeitgeber
einmal jahrlich die Beschaftigten iber die Hohe des Entgeltteils im
Wertguthaben informieren.

28. Wer iibernimmt die gesetzlichen Aufzeichnungspflichten, das
Unternehmen selbst oder ein Dienstleister?
Der Arbeitgeber ist zur Erflllung der gesetzlichen Aufzeichnungs-
pflichten gehalten. Diese Aufzeichnungen stellt entweder das im
Unternehmen eingesetzte Lohnabrechnungssystem zur Verfiigung.
Oder die Erfiillung der Aufzeichnungspflichten wird auf ein darauf
spezialisiertes Administrationsunternehmen tbertragen. Dieses flhrt
die Wertguthaben, berechnet die sog. SV-Luft! und weist diese dem
Arbeitgeber nach. In einem Storfall, also bei auBerplanmaliger Aus-
zahlung des Wertguthabens, erstellt es sozialversicherungsrechtliche
Storfallabrechnungen. Da sich die Lohnabteilungen erfahrungsge-
mall mit diesen Storfallabrechnungen schwertun, wird die Adminis-
tration gern ausgelagert.

1 Vgl Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom 31.03.2009.

www.bmas.de
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E. Insolvenzsicherung und
Kapitalanlage

29. Muss das Wertguthaben insolvenzgesichert werden?

Der Gesetzgeber schreibt in § 7e SGB IV vor, dass das Wertguthaben
zwingend gegen eine Insolvenz des Arbeitgebers abzusichern ist,
wenn der Arbeitgeber insolvenzfahig ist und das Wertguthaben einen
Betrag in Hohe der monatlichen Bezugsgrofie? in der Sozialversiche-
rung lbersteigt, und soweit ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht be-
steht. Die Insolvenzschutzmalinahme ist den Beschaftigten schriftlich
mitzuteilen und sie wird von den Priiferinnen und Priifern der Renten-
versicherungstrager im Rahmen der Betriebspriifungen kontrolliert.

Die Akzeptanz eines Wertguthabenmodells ist bei den Beschaftigten
in der Regel stark von der Insolvenzsicherung und der Kommunikation
abhangig. Der Arbeitgeber sollte sich von Anfang an Gber die passende
Insolvenzsicherung Gedanken machen. Das Gesetz beschreibt zu-
ldssige Modelle und schlielt einige Insolvenzschutzmodelle aus-
dricklich aus.

30. Wie kann das Unternehmen die Insolvenzsicherung kosten-
giinstig und verwaltungsarm vornehmen?
Eine kostengiinstige und verwaltungsarme Insolvenzsicherung kann
darin bestehen, dass das Unternehmen die Wertguthaben bei einem
Anlageinstitut anlegt und die angelegten Wertguthaben an die ein-
zelnen Beschaftigten verpfandet. Es wird eine Einzelverpfandungs-
vereinbarung zwischen Arbeitgeber (Verpfandungsschuldner) und
Beschaftigter oder Beschaftigtem (Verpfandungsglaubiger) getroffen.

2 2015 =2.835 Euro West und 2.415 Euro Ost.
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Diese ist dem Anlageinstitut anzuzeigen, damit sie ihren Schutz
entfalten und das Anlageinstitut in einem Insolvenzfall die Wertgut-
haben an die beglinstigten Beschaftigten auszahlen kann.

Auch einfache Treuhandmodelle sind fir kleine und mittlere Unter-
nehmen zum Insolvenzschutz geeignet. Danach Ubertragt der Arbeit-
geber die Wertguthaben zur Anlage auf einen Treuhdnder, der fir
die Auszahlung an die Beschaftigten und die Einzugsstellen in einem
moglichen Insolvenzfall zu sorgen hatte.

31. Was passiert mit den eingezahlten Entgeltteilen? Werden diese
angelegt?

Die einem Wertguthaben zugefiihrten Arbeitsentgeltteile werden in

der Regel vom Arbeitgeber angelegt. Als Anlage kommt die Einzah-

lung in spezielle Versicherungsvertrage, in einen Fondssparplan und

in einen Banksparplan in Betracht. Die Verzinsung der Anlage hiangt

von der Anlageart ab.

32. Hat der Arbeitgeber einen Werterhalt der Wertguthaben zuzu-
sichern?

Ja. Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, zu Beginn einer geplan-

ten Freistellung den Wert der in einem Wertguthaben angesparten

und angelegten Entgeltteile sowie der Arbeitgeberanteile zur Sozial-

versicherung zu garantieren.

33. Wie kann der Arbeitgeber Finanzierungsrisiken aus dem gesetz-
lichen Werterhalt fiir sein Unternehmen vermeiden?

Der Arbeitgeber kann die gesetzliche Verpflichtung zum Werterhalt

zu einer Auflage fiir die Kapitalanlage des Anlageinstituts machen.

Das Anlageinstitut muss dann zu Beginn der geplanten Freistellung
einen Anlagewert garantieren, der der Summe der angelegten Betra-

ge entspricht. Als Kapitalanlagen, die solche Garantien tiberneh-
men, kommen Versicherungsprodukte, Fonds mit Garantien oder

www.bmas.de
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Banksparpldne infrage. Eine héhere Verzinsung durch solche Anlagen
ist aber nur dann erreichbar, wenn die geplante Freistellung nicht zu
schnell einsetzt.

34. Wie werden die Wertguthaben verzinst?

Die Verzinsung ist regelmaRig in der Wertguthabenvereinbarung ge-
regelt. Der Arbeitgeber kann den Beschiaftigten unabhangig von der
Wertentwicklung und Verzinsung der Anlage eine Zinszusage ma-
chen. Man spricht hier von Festzinsmodell. Dann geht der Arbeitge-
ber das Finanzierungsrisiko ein, dass die Anlage den versprochenen
Zins nicht erwirtschaftet.

Deshalb wird haufig in der Wertguthabenvereinbarung die Entwick-
lung der Anlage der Wertguthaben als Verzinsung zugesagt. Hierbei
spricht man von einem Partizipationsmodell.

F. Steuerliche und sozialver-
sicherungsrechtliche Behandlung

35. Wie werden Wertguthaben lohnsteuerlich behandelt?

Die vereinbarte Ansparung von Arbeitsentgelt in einem Wertgutha-
ben flhrt im Zeitpunkt der Ansparung nicht zum lohnsteuerlichen
Zufluss bei den Beschaftigten. Dies gilt aber nur, wenn die oder der
Beschaftigte bereits vor Falligkeit des Arbeitsentgelts auf die Aus-
zahlung verzichtet hat. Fir die Beschaftigten gilt das Zuflussprinzip,
d.h. die Besteuerung erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem das Entgelt
aus den einzelnen Wertguthaben den Beschaftigten zuflieRt und
diese daruber wirtschaftlich verfiigen kdnnen. Die dabei bezogenen
Leistungen unterliegen grundsatzlich in voller Hohe der Besteuerung
als Einkiinfte aus nichtselbststandiger Tatigkeit gemaR § 19 Einkom-
mensteuergesetz (EStG).
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Wird das Wertguthaben aus einem anderen Grund als zur Finan-
zierung einer Freistellung aufgelost, liegt ein sog. Storfall, die nicht
planmafige Verwendung, vor, z. B. bei Auszahlung des Wertguthabens
im Falle der Kiindigung. In diesem Fall ist das Wertguthaben auch
nach § 19 EStG zu versteuern, allerdings kann es durch die sog. Finf-
telungsregelung des § 34 EStG zur Progressionsmilderung kommen.
Dabei wird der Auszahlungsbetrag rechnerisch auf fiinf Jahre verteilt.

36. Was ist bei den lohnsteuerlichen Regelungen von Bedeutung?
Der Arbeitgeber kann auf die Abfiihrung der Lohnsteuer auf Entgelt-
teile, die in einem Wertguthaben angespart werden, verzichten,
wenn zwei Voraussetzungen erfiillt sind:

Erstens muss der Arbeitgeber darauf achten, dass das Wertguthaben
durch laufende Ansparungen nicht einen Stand erreicht, der nicht
mehr vor Bezug der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
abbaubar ist. Wird in der Wertguthabenvereinbarung geregelt, dass
das Freistellungsgehalt sich immer in den sozialversicherungsrecht-
lichen Angemessenheitsgrenzen bewegt, sieht das Finanzamt diese
Voraussetzung als erfllt an.

Zweitens muss die Wertguthabenvereinbarung regeln, dass spates-
tens zu Beginn der geplanten Freistellung die Summe der dem Wert-
guthaben zugeflihrten Entgelte wieder erreicht ist (lohnsteuerliche
Zeitwertkontengarantie).

37. Diirfen auch steuerfreie Entgeltbestandteile wie z. B. steuer-
freie Zuschlage fiir Sonntagsarbeit in das Wertguthaben einge-
stellt werden? Wie werden anschlieRend die Entnahmen steuer-
lich behandelt?

Ja. Sie behalten auch bei der Auszahlung aus dem Wertguthaben ihre

Steuerfreiheit, wenn die Ansparung solcher steuerfreien Entgeltteile

in das Wertguthaben bereits vor der Erbringung der entsprechenden
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Arbeitsleistungen, fir die diese Entgelte bezahlt werden, vereinbart
wurde. Diese Entgelte miissen daher gesondert gefiihrt werden.

38. Sollte ein Unternehmen eine verbindliche Auskunft zur lohn-
steuerlichen Behandlung einholen, da es fiir die Lohnsteuer
haftet?

Bei Erfillung der Voraussetzungen zur lohnsteuerlichen Anerken-

nung des Wertguthabenmodells® ist dies eigentlich nicht erfoderlich.

In Zweifelsfallen kann eine kostenlose Anrufungsauskunft zur Frage

der Entstehung der Lohnsteuer beim zustandigen Betriebsstatten-

finanzamt eingeholt werden (§ 42e EStG), die das Finanzamt auch
beantworten muss. Die Rechtssicherheit kann damit erh6ht werden.

39. Wie werden Wertguthaben in der steuerlichen Gewinnermitt-
lung beriicksichtigt?

In der steuerlichen Gewinnermittlung (Steuerbilanz) der Unter-
nehmen, die Wertguthabenmodelle anbieten, sind fiir die Verpflich-
tungen aus Wertguthaben regelmaRig Riickstellungen zu bilden
oder Verbindlichkeiten auszuweisen. Es gelten die allgemeinen
steuerbilanziellen Grundsatze fiir den Ansatz und die Bewertung
von Verpflichtungen. Werden zur Sicherung der Wertguthaben Ver-
mogenswerte angeschafft, sind diese regelmaRig in der Bilanz des
Unternehmens zu aktivieren. Eine Verrechnung (Saldierung) mit den
Verpflichtungen aus den Wertguthaben ist nicht moglich.

Zu grundlegenden Einzelfragen im Zusammenhang mit der steuer-
bilanziellen Behandlung von Wertguthaben verdéffentlicht die
Finanzverwaltung gegebenenfalls so genannte BMF-Schreiben,
die auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums und im
Bundessteuerblatt veréffentlicht werden.

3 Vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17. Juni 2009 zur lohn-/einkommensteuerlichen
Behandlung sowie Voraussetzungen fir die steuerliche Anerkennung von Zeitwertkonten-Modellen,
http//bit.ly/12nY6gb.
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40. Wie werden Wertguthaben in der handelsrechtlichen Bilanz
dargestellt?

Voranzustellen ist, dass nur Unternehmen bestimmter Rechtsformen
verpflichtet sind, nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) Rechnung

zu legen (im Grundsatz insbesondere Kapitalgesellschaften, Perso-
nenhandelsgesellschaften und Einzelkaufleute). Fiir Wertguthaben
gelten handelsrechtlich grundsatzlich keine besonderen Regelungen.
Flir ungewisse Verbindlichkeiten sind auf der Passivseite der Han-
delsbilanz nach § 249 HGB Rickstellungen zu bilden.

Sofern Wertguthaben Altersversorgungsverpflichtungen oder ver-
gleichbar langfristig fallige Verpflichtungen betreffen, kann aller-
dings nach § 246 HGB eine Verrechnung von Rickstellungen und
Vermogensgegenstianden geboten sein, sofern sichergestellt ist, dass
die Vermogensgegenstande dem Zugriff aller tibrigen Glaubiger ent-
zogen sind und ausschlieRlich der Erfillung dieser langfristig falli-
gen Verpflichtungen dienen. In die Bilanz wird dann nur der positive
oder negative Saldo aus der Verrechnung der Riickstellung mit dem
Vermogensgegenstand eingestellt, d. h. entweder als verbleibender
Rickstellungsbetrag passiviert oder als den Riickstellungsbetrag
Ubersteigender Vermdgensgegenstand aktiviert.

41. Wie werden Wertguthaben sozialversicherungsrechtlich behan-
delt?

Ansparphase: Wahrend der Arbeitsphase wird nur das fallige, tat-

sachlich ausgezahlte Arbeitsentgelt verbeitragt, § 23b Abs. 1i.V.m.

§23 Abs. 1 SGB IV.

Beispiel: Beschaftigter A verdient monatlich 3.600 Euro. Er ver-
zichtet auf 300 Euro seines monatlichen Gehalts und lasst sich
nur 3.300 Euro auszahlen. Die restlichen 300 Euro werden sei-
nem Wertguthaben gutgeschrieben. In diesem Fall sind zundchst
nur 3.300 Euro im Monat zu verbeitragen.
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Freistellungsphase: In der Freistellungsphase werden die Beitrage
zur Sozialversicherung auf das wahrend dieser Zeit vereinbarungsge-
mal als Arbeitsentgelt ausgezahlte Wertguthaben entrichtet.

Beispiel: Beschaftigter A verzichtet elf Monate lang auf 300 Euro
Monatsgehalt, um sich daraus einen Monat Freistellung zu finanzie-
ren. A lasst sich bspw. ein Entgelt von 3.300 Euro im Rahmen eines
Freistellungsmonats auszahlen. In diesem Fall miissen die 3.300 Euro
unter Berticksichtigung der (in diesem Beispiel nicht greifenden) Bei-
tragsbemessungsgrenzen und der Beitragssatze der Sozialversiche-
rungszweige im Jahr der Auszahlung verbeitragt werden.

In einer Freistellungsphase sind die Beschaftigten trotz Freistellung
in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung versichert.

Storfall: Im Storfall (z. B. einmalige Auszahlung des Wertguthabens
bei Kiindigung) wird der Beitrag fir das verbliebene Wertguthaben
nach einem besonderen Verfahren berechnet, das sich nach §23b
Abs. 2 oder 2a SGB IV richtet. Im Prinzip stellt dieses Verfahren
sicher, dass die aufgrund der Ansparungen zum Wertguthaben noch
nicht abzufiihrenden Sozialversicherungsbeitrage des Arbeitgebers und
der bzw. des Beschaftigten nachzuentrichten sind. Unter anderem
fur diesen Zweck sind die sozialversicherungsrechtlichen Aufzeich-
nungspflichten zu erfillen.

42. Ansparungen zugunsten des Wertguthabens erfolgen aus Ent-
geltteilen (z. B. oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen), auf
die Sozialversicherungsbeitrage nicht zu zahlen gewesen waren.
Werden trotzdem bei Auszahlungen zur Finanzierung einer Frei-
stellung Sozialversicherungsbeitrage fallig?

Auch solche beitragsfreien Entgelte unterliegen bei einer Auszah-

lung in einer Freistellungsphase der Beitragspflicht in den einzelnen

Zweigen der Sozialversicherung bis zur jeweiligen Beitragsbemes-
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sungsgrenze. Vorausgesetzt ist, dass die oder der Beschiaftigte in der
Freistellungsphase (iberhaupt der Sozialversicherungspflicht unter-
liegt.

43. Wann werden Sozialversicherungsbeitrage bei Beendigung des
Beschaftigungsverhiltnisses fallig?
Wird das Beschaftigungsverhaltnis beendet und die oder der Beschaf-
tigte meldet sich arbeitslos, ohne dass das Wertguthaben auf die
Deutsche Rentenversicherung Bund tibertragen wird, werden Sozial-
versicherungsbeitrage spatestens sieben Kalendermonate nach dem
Kalendermonat, in den die Beendigung des Beschaftigungsverhalt-
nisses fallt, fallig. Mit dieser Regelung sollen Beschaftigte die Mog-
lichkeit haben, sechs Kalendermonate nach einem neuen Beschafti-
gungsverhaltnis zu suchen, zu dessen Arbeitgeber die Wertguthaben
Ubertragen werden kénnen, bevor die Sozialversicherungsbeitrage
fallig werden (§ 23b Abs. 3 SGB IV).

44, Ist es moglich, durch Ansparung zugunsten eines Wertgutha-
bens wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zuriickzu-
kehren?

Ja. Dies kann sogar eine zwangslaufige Folge sein. Beschaftigte, die

wegen Uberschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenver-

sicherungsfrei sind und deren regelmaRiges Jahresentgelt nun auf-
grund einer Ansparung zugunsten eines Wertguthabens die auf sie
anzuwendende Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht mehr tbersteigt,
werden krankenversicherungspflichtig.

Die Riickkehr zur gesetzlichen Krankenversicherung ist allerdings fir
diejenigen unmoglich, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres ver-
sicherungspflichtig werden, wenn sie in den letzten fiinf Jahren vor
Eintritt der Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren
und mindestens die Halfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der
Versicherungspflicht befreit oder wegen hauptberuflicher selbststan-
diger Erwerbstatigkeit nicht versicherungspflichtig waren.
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G. Wertguthaben und
Scheidung

Im Vorfeld einer Scheidung verzichtete der Ehegatte zugunsten eines
Wertguthabens auf die Auszahlung eines Teils des Arbeitsentgelts.

45. Welche Auswirkungen hat ein Wertguthaben auf den Versor-
gungsausgleich?
Mit einem Versorgungsausgleich werden Anwartschaften bzw. die Aus-
sichten auf eine konkrete Versorgung wegen Alters ausgeglichen, die
die geschiedenen Eheleute wahrend ihrer Ehezeit erworben haben. Bei
einem Wertguthaben handelt es sich nicht um eine Aussicht auf Ver-
sorgung oder eine Anwartschaft. Wertguthaben fallen deshalb nicht in
den Versorgungsausgleich.

46. Welche Auswirkungen hat ein Wertguthaben auf einen Zuge-
winnausgleich?
Ob ein Wertguthaben in den Zugewinnausgleich eingeht, ist bislang
nicht hochstrichterlich geklart. Die Wertguthaben haben einen wirt-
schaftlichen Wert (sie kénnen auch vererbt und verschenkt werden -
siehe Frage 19). Gegen eine Einbeziehung in den Zugewinnausgleich
spricht aber, dass das Wertguthaben auf der Basis der Wertgutha-
benvereinbarung lediglich die Finanzierung einer Auszeit verspricht,
und in der Freistellungsphase nicht als einmalige Kapitalabfindung,
sondern als monatliches Arbeitsentgelt ausgezahlt wird.

47. Welche Auswirkungen hat das Wertguthaben auf Unterhalts-
verpflichtungen? Konnen Unterhaltsverpflichtungen reduziert
werden, indem die Ansparungen zum Wertguthaben erhoht
werden?

Die Hohe der Unterhaltsverpflichtung bestimmt sich nach dem

verfigbaren Einkommen der oder des Verpflichteten. Fraglich ist, ob

Ansparungen zu einem Wertguthaben dieses verfligbare Einkommen
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und somit den Umfang der Verpflichtungen mindern. Dies hangt pri-
mar davon ab, ob man das Wertguthaben als Altersvorsorge oder als
Vermogensbildung begreift.

Dient das Wertguthaben in erster Linie der flexiblen Gestaltung der
Lebensarbeitszeit, liegt es nahe, es als Instrument der Vermdégens-
bildung anzusehen. Vermdgensbildende MaRnahmen kdnnen bei
Ansprichen minderjahriger Kinder nach standiger Rechtsprechung
grundsatzlich nicht einkommensmindernd berlcksichtigt werden.

Im Hinblick auf nachehelichen Ehegattenunterhalt kénnen
Ansparungen zur Vermdgensbildung das unterhaltsrechtlich rele-
vante Einkommen nur mindern, wenn sie schon wahrend der Zeit
des ehelichen Zusammenlebens die Lebensverhiltnisse der Eheleute
pragten und diese in gehobenen Einkommensverhaltnissen lebten,
die eine AuRRerachtlassung gestatten (so das Oberlandesgericht
Oldenburg, Beschluss vom 27. November 2003 - Aktenzeichen:

3 WF 143/03).

Betrachtet man das Wertguthaben dagegen als Altersvorsorge, so
sind die Zahlungen nach der Rechtsprechung bis zur Hohe von 4 Pro-
zent des Bruttoeinkommens bertiicksichtigungsfahig, dies gegeniiber
minderjahrigen Kindern mit der Einschrankung, dass der Mindest-
unterhalt gesichert sein muss.

Impressum

Herausgeber:

Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales
Referat Information, Publikation, Redaktion
Rochusstr. 1, 53123 Bonn

E-Mail: info@bmas.bund.de
Internet: www.bmas.de

Satz/Layout: Zum goldenen Hirschen, Berlin; Grafischer Bereich des BMAS, Bonn

Druck: Hausdruckerei des BMAS, Bonn
Stand: Januar 2015
Bestell-Nr.: A 861-7



	A. Anwendungsbereich der Wertguthaben
	Persönlicher Anwendungsbereich
	Sachlicher Anwendungsbereich
	Räumlicher Anwendungsbereich

	B. Verwendungsmöglichkeiten der Wertguthaben
	Freistellung
	Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
	Weitere Störfälle
	Sonstige Fälle
	Arbeitslosengeld:
	Arbeitslosengeld II:


	C. Wertguthaben und betriebliche Altersversorgung
	D. Wertguthaben und gesetzliche Aufzeichnungspflichten
	E. Insolvenzsicherung und Kapitalanlage
	F. Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung
	G. Wertguthaben und Scheidung
	Impressum

